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RS OGH 1930/9/18 4Ob428/30
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1930

Norm

EGZPO ArtXIV

ZPO §577 Abs3

Rechtssatz

Durch das Stillschweigen auf den in einem Brief enthaltenen Vorschlag, für Streitigkeiten aus einem Geschäfte die

Zuständigkeit des Börsenschiedsgerichtes zu vereinbaren, wird diese nicht begründet.
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